
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Aktuelle Information zur Übergangsregelung der post-
gradualen Weiterbildung zur "Klinischen Neuropsycholo-
gin / zum Klinischen Neuropsychologen" 

(Stand Juli 2006)"  

 
Durch die Etablierung der am 13.05.2006 durch den 8. Deutschen 
Psychotherapeutentag verabschiedeten Musterweiterbildungsord-
nung, läuft die Übergangsregelung (22.10.1993) gemäß des am 
03.07.2006 gefassten Vorstandsbeschlusses am 31.07.2007 aus.  
D. h. für diejenigen, die bis zum 31.07.2007 mit der Weiterbildung be-
gonnen haben, wird das keine Konsequenzen haben.  
Es wird dringend empfohlen, sofern noch nicht geschehen, die Anmel-
dung vorzunehmen. 
 
Ab 01.08.2007 wird das neue Curriculum in Kraft treten. Gegenwärtig 
berät der Vorstand noch die konkreten Modalitäten. Über die weiteren 
Entwicklungen werden wir zu gegebener Zeit auf unserer Homepage in-
formieren.  
 
Übergangsregelung (gültig bis zum 31.07.2007): 
Momentan gilt bei der Weiterbildung zur/zum "Klinische Neuropsycholo-
gin / Klinischer Neuropsychologe GNP" die Übergangsregelung der GNP 
in der Fassung vom 22.10.1993. Diese Übergangsregelung der GNP ist 
gültig für alle Diplom-PsychologInnen, die ihre Ausbildung vor dem 
31.08.1999 begonnen haben. Für alle Diplom-PsychologInnen, die ihre 
Ausbildung zu einem späteren Zeitpunkt begonnen haben, gilt die Über-
gangsregelung der GKKN. Da aufgrund des Psychotherapeutengesetzes 
eine Umsetzung der in der GKKN beschlossenen Weiterbildung momen-
tan nicht sinnvoll ist und eine Anpassung des GKKN Curriculums an die 
Anforderungen der Bundesausbildungsverordnung für Psychologische 
Psychotherapeuten / Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten erfol-
gen soll, wurde auf der Sitzung der GKKN am 30.03.2001 der Vorschlag 
gemacht, momentan auf die Umsetzung der GKKN-Übergangsregelung 
zu verzichten und die GNP-Übergangsregelung weiterzuführen. Diesem 
Vorschlag hat die GKKN zugestimmt. Allerdings sollen die Ausbildungs-
kandidaten, für die die Übergangsregelung der GKKN zutrifft (Ausbildung 
nach dem 31.08.1999 begonnen), ergänzend zur GNP-
Übergangsregelung eine mündliche Prüfung ablegen. Eine solche münd-
liche Prüfung sieht die Übergangsregelung der GNP nicht vor. Der Vor-
stand der GNP ist mit einer solchen Änderung der GNP-
Übergangsregelung einverstanden. 


